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III Neuregelung des § Ɇʶƶ StGB

Drei Gesetzentwürfe und viele Meinungen
Suche nach einem Schutzkonzept für ein selbstbestimmtes Sterben

Von Stefanie Gehrlein

Kaum zu glauben, aber das auf-
sehenerregende Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts, 
mit dem es den umstrittenen 
§ Ɇʶƶ Strafgesetzbuch (StGB) 
und damit das Verbot der ge-
schäftsmäßigen Förderung der 
Selbsttötung für verfassungs-
widrig erklärt hatte, liegt be-
reits mehr als zwei Jahre zu-
rück. Das Gericht hatte damals 
dem Gesetzgeber nicht vorge-
schrieben, tätig zu werden, ihm 
aber Leitplanken zur Ausge-
staltung eines möglichen legis-
lativen Schutzkonzeptes für 
selbstbestimmtes Sterben mit 
auf den Weg gegeben. Bis dato 
liegen drei Entwürfe für eine 
Neuregelung vor. 

D rei untersc hied-
l iche Gesetzes-
in it iativen 

E Der restriktivste Gesetzent-
wurf stammt von einer frak-
tionsübergreifenden Arbeits-
gruppe (Grüne, SPD, CDU, Lin-
ke) und greift wieder auf das 
scharfe Schwert des Straf-
rechts zurück: Man plant einen 
neuen § Ɇʶƶ StGB, nach dem 
die geschäftsmäßige, also auf 
Wiederholung angelegte Sui-
zidhilfe wie bislang grundsätz-
lich strafbar wäre, und der 
hiervon nur unter sehr be-
stimmten Voraussetzungen 
Ausnahmen zuließe.

Fachärztinnen und Fachärzte 
für Psychiatrie sollen dabei die 
Aufgabe haben, die Freiverant-
wortlichkeit des Suizident-
schlusses festzustellen. Außer-
dem werden eine verpflichten-
de Beratung, die den Zugang zu 
Hilfsangeboten eröffnet, und 
ein flankierender § Ɇʶƶa StGB 
mit dem grundsätzlichen Ver-
bot besonderer Formen der 
Werbung für die Hilfe zur 
Selbsttötung etabliert. Wie bei 
dem „alten“ § Ɇʶƶ StGB werden 
Angehörige oder andere dem 
Suizidenten nahestehende Per-
sonen von der Strafbarkeit ex-
plizit ausgenommen, nicht 
aber Ärztinnen und Ärzte. Ih-
nen soll es jedoch durch eine 
Änderung in § ʶʔ Betäubungs-

mittelgesetz (BtMG) künftig 
betäubungsmittelrechtlich er-
laubt sein, wenn die Vorausset-
zungen nach § Ɇʶƶ II StGB er-
füllt sind, eine tödlich wirksa-
me Dosis eines in Anlage III des 
BtMG bezeichneten Betäu-
bungsmittels zu verschreiben 
– dazu zählt auch Pentobarbi-
tal. Letztere Regelung greift die 
Anregungen der Verfassungs-
richter zur Änderung des Be-
täubungsmittelrechts auf. In 
einem zusätzlichen fraktions-
übergreifenden Gruppenan-
trag setzen sich dieselben Ab-
geordneten für eine Stär-
kung der Suizidprävention 
beispielsweise durch Ar-
mutsbekämpfung und Kon-
zepte gegen Vereinsamung 
ein.

Die anderen beiden Geset-
zesinitiativen stammen be-
reits aus der vergangenen 
Legislaturperiode.
E Der Entwurf eines „Geset-
zes zur Wahrung und Durch-
setzung des Selbstbestim-
mungsrechts am Lebensen-
de – Suizidhilfegesetz“, an 
dem auch Prof. Karl Lauter-
bach beteiligt war, hat einen 
völlig anderen Ansatz als die 
Strafbarkeit und wird nun 
erneut eingebracht. Die Ini-
tiative soll „das Recht auf ei-
nen selbstbestimmten Tod 
legislativ absichern und 
klarstellen, dass die Hilfe zur 
Selbsttötung straffrei mög-
lich ist“, wie es in dem Ent-
wurf heißt. Initiatoren sind 
neben Kathrin Helling-Plahr 
(FDP) die Abgeordneten Otto 
Fricke (FDP), Petra Sitte (Lin-
ke) und Helge Lindh (SPD). 
Vorgesehen ist konkret, dass 
ein breites Beratungsange-
bot gesichert wird. Das Ge-
setz normiert in seinen beiden 
ersten Paragrafen das Recht 
auf Hilfe zur Selbsttötung und 
das Recht zur Hilfeleistung. Zu-
sätzlich wird ein Schutzkon-
zept mit breitem Beratungsan-
gebot installiert, das den Be-
troffenen auch den Zugang zu 
den benötigten Medikamenten 
zur Selbsttötung eröffnen soll. 
Ärztinnen und Ärzte sollen 
aufklären, dokumentieren und 
verschreiben dürfen – auch 
hier wird das BtMG geöffnet –, 

wenn sie „von der Dauerhaftig-
keit und inneren Festigkeit des 
Sterbewunsches“ überzeugt 
sind. Das Bundesgesundheits-
ministerium wird ermächtigt, 
Näheres durch Rechtsverord-
nung zu regeln. 
E Der dritte Entwurf, ausgear-
beitet von den Grünen-Abge-
ordneten Renate Künast und 
Katja Keul, eines „Gesetzes zum 
Schutz des Rechts auf selbstbe-
stimmtes Sterben“ verzichtet 
ebenso wie das genannte Sui-
zidhilfegesetz auf eine Strafan-
drohung und geht davon aus, 

dass Suizidhilfe neben Ärztin-
nen und Ärzten, Angehörigen 
und anderen Nahestehenden 
des Sterbewilligen auch nicht-
kommerzielle Sterbehilfeorga-
nisationen leisten können. Er 
enthält dabei die Formulie-
rung, dass es das Ziel der Anbie-
ter sein müsse, den Betroffe-
nen „selbstlos“ zu helfen. Der 
Vorschlag normiert zudem eine 
Strafbarkeit unlauterer Wer-
bung für solche Organisatio-
nen. An beiden letztgenannten 

Entwürfen waren keine Abge-
ordneten der CDU/CSU-Frak-
tion beteiligt.

B erliner Appell  der 
Sterbehi lfeorgani-
sationen

Von alldem halten die Organi-
sationen, die Sterbehilfe oder 
Freitodbegleitungen anbieten 
und sich für humanes Sterben 
einsetzen, nichts. Giordano-
Bruno-Stiftung, Deutsche Ge-
sellschaft für Humanes Ster-

ben (DGHS), Dignitas Deutsch-
land und Verein Sterbehilfe 
plädieren in ihrem kürzlich der 
Presse vorgestellten „Berliner 
Appell“ mit „ʶȸ Forderungen 
für humane Suizidhilfe in 
Deutschland“ dafür, gar kein 
Gesetz zu erlassen. Sie fordern 
stattdessen ergebnisoffene Be-
ratungsangebote, keine nor-
mierten Wartefristen, die Zu-
lassung von Natrium-Pento-
barbital für den Zweck des as-
sistierten Suizids und insbe-

sondere den Verzicht auf einen 
neuen § Ɇʶƶ StGB.

Für den Fall, dass der erstge-
nannte Entwurf rund um die 
Abgeordneten Lars Castellucci 
und Kirsten Kappert-Gonther 
im Parlament eine Mehrheit 
finden sollte, haben sie daher 
bereits den erneuten Gang zum 
Bundesverfassungsgericht an-
gekündigt, auch wenn ein ge-
richtliches Verfahren für die 
jetzt Betroffenen zu langwierig 
sei und man sich laut Prof. Ro-
bert Roßbruch von der DGHS 
deswegen bereits vorher bei 

den Abgeordneten gegen 
den Gesetzentwurf positio-
nieren müsse. Aus Sicht der 
Sterbehilfeorganisationen 
ist eine Umsetzung der An-
forderungen, die Karlsruhe 
an ein Schutzkonzept ge-
stellt hatte, bereits jetzt 
durch ihre eigenen Sicher-
heitsstandards beim assis-
tierten Suizid gewährleistet. 
Ingrid Matthäus-Meier wies 
in Namen der Giordano-Bru-
no-Stiftung da rauf hin, dass 
schon die Aussicht auf Hilfe 
geeignet sei, Suizide zu ver-
hindern.

D eutscher 
Schmerz- 
und Pall iat ivtag 

Eine weitere Gruppe von 
Fachleuten hat sich kürzlich 
mit der Herangehensweise 
an das Thema beschäftigt. 
Auf dem Deutschen 
Schmerz- und Palliativtag 
ɆȸɆɆ waren sich Mediziner 
aus Deutschland und Öster-
reich auf einer Podiumsdis-
kussion einig, dass Men-
schen mit Suizidwunsch 

nicht alleingelassen werden 
dürften, aber jeder Arzt für 
sich frei entscheiden können 
müsse, ob er assistierten Suizid 
leiste oder nicht. 

Bereits in der vorangegange-
nen Fachveranstaltung kam 
aber zum Ausdruck, dass in an-
deren Punkten weniger Einig-
keit besteht. Einige Ärzte kön-
nen sich eine Suizidbegleitung 
vorstellen, aber keine Hilfe. Sie 
wollen auch nicht als Gutach-
ter für die Freiverantwortlich-

keit zur Verfügung stehen. 
Prof. Claudia Bausewein, Präsi-
dentin der Deutschen Gesell-
schaft für Palliativmedizin, sah 
die Suizidassistenz gerade 
nicht als ärztliche Aufgabe und 
auch nicht als Teil der Hospiz- 
und Palliativmedizin. Todes-
wünsche der Patienten seien 
zwar ernst zu nehmen und ihre 
Not zu lindern. Es solle aber 
Gewissensentscheidung der/
des Einzelnen bleiben, Sterbe-
hilfe zu leisten.

Andere, wie Dr. Matthias 
Thöns, einer der Kläger in 
Karlsruhe und Träger des 
Deutschen Schmerzpreises 
ɆȸɆȸ, wollen, dass die Ärzte das 
Feld nicht den Sterbehilfeverei-
nen überlassen. Die entschei-
dende Frage sei immer: „Wer 
soll es denn machen, wenn 
nicht der Arzt?“ Thöns gab 
auch zu bedenken, dass der 
Versuch der Selbsttötung oft 
misslinge und schreckliche Fol-
gen für die Betroffenen haben 
könne. Gesetzliche Regelungen 
zur Suizidassistenz brauche 
man nicht für Schwerkranke, 
aber für Gesunde. Aus dem Pu-
blikum kam noch der Hinweis, 
das Recht des Einzelnen auf 
Selbstbestimmung dürfe nicht 
beschnitten werden, auch nicht 
in bester Absicht (des Arztes).

PD Dr. Michael A. Überall, Prä-
sident der Deutschen Schmerz-
liga, stellte die Ergebnisse einer 
aktuellen Umfrage der Patien-
tenorganisation vor, nach der 
zwei Drittel der (gesunden) Teil-
nehmer ihren eigenen betreu-
enden Arzt nicht als Ansprech-
partner für den assistierten 
Suizid sehen. Für diese Patien-
ten müsse es professionelle Al-
ternativen geben. Man müsse 
zudem intensive, differenzierte 
und auch kontroverse Diskussi-
onen zu der Thematik führen.

Einen solchen Diskurs in der 
Gesellschaft und innerhalb der 
Ärzteschaft im Vorfeld einer 
möglichen gesetzlichen Rege-
lung hat auch der Marburger 
Bund angemahnt.

 Zur Autorin
 Stefanie Gehrlein ist Justi-
ziarin des MB-Bundesverbands

redaktion@marburger-bund.de
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